ÄNDERUNGEN DES GESETZES ÜBER DIE MIETE VON WOHNUNGEN UND GEWERBLICH genutzten räUMEN

Zusammengestellt von Dr. Fanni Hahn 

I. Rechtsgrundlage

Die Regelungen über die Miete von Wohnungen und Räumen, die nicht zum Wohnzweck dienen (wie z.B. Büro-, Handels- und Lagerräume) sind im sog. Mietgesetz (Gesetz LXXVIII vom Jahre 1993) enthalten. 

Das Mietgesetz wurde zum letzten Mal am 14. November 2005 durch das Parlament geändert (Gesetz CXXXII vom Jahre 2005). Die meisten Änderungen sind am 31. März 2006 in Kraft getreten. 

Diese Zusammenfassung geht nur auf Räume im privaten Eigentum ein und befasst sich nicht mit Änderungen der Regelung bezüglich Wohnungen und Räumen im Staats- oder Gemeindeeigentum. 

II. Wichtigste Änderungen der Regelungen bezüglich Räumen, die  nicht im Staats- und Gemeindeeigentum stehen 

1. Schriftform

Das neue Mietgesetz schreibt die Schriftform für Mietverträge vor, nach dem alten Gesetz war das nur für Räumen im Staats- und Gemeindeeigentum zwingend. Durch diese Änderung bleibt natürlich die Gültigkeit der vor dem Inkrafttreten der Änderung mündlich oder durch konkludente Handlung abgeschlossenen Verträge unberührt, sie bleiben daher weiterhin gültig.  

2. Prüfung der ordnungsgemäßen Nutzung

Nach dem neuen Gesetz kann der Vermieter das Mietobjekt auf ordnungsgemäße Nutzung, bzw. den Mieter auf die Erfüllung der vertraglichen Pflichten jährlich einmal (oder bei anderweitiger Vereinbarung sogar mehrmals) prüfen. Der Mieter hat die Überprüfung zu dulden und dem Vermieter den Zutritt in das Mietobjekt zwecks Überprüfung zu ermöglichen. Diese Verpflichtung ist entsprechend maßgebend, falls wegen Schadensfall oder Notlage die Durchführung einer notwendigen  Schadensbehebung in der Räumen gesichert werden soll. 

Natürlich war es auch früher möglich, dass sich Vermieter und Mieter über die Prüfung  des Zustandes und der Nutzung des Mietobjektes vereinbaren, bzw. der Vermieter hatte auch gemäß Bestimmungen des ungarischen Zivilgesetzbuches (die in diesem Fall als sekundäre Regelungen gelten) diese Möglichkeit, im Sinne der Gesetzesänderung hat der Vermieter jedoch nunmehr in gesetzlich geregelter Weise die Möglichkeit, das Mietobjekt regelmäßig zu prüfen, auch wenn es von den Parteien nicht vertraglich vereinbart wurde.

3. Erhaltungspflicht des Vermieters und deren Kosten

Eine sehr wichtige und den Vermieter gegebenenfalls nachteilig betreffende Änderung ist die Änderung der Regelungen über Erhaltung der Mietobjekte. Mangels anderer Vereinbarung der Parteien war der Mieter nach dem alten Gesetz verpflichtet, für die Instandhaltung, Erneuerung, den Ersatz und Austausch der Verkleidungen, Türen, Fenster und Ausstattung der Räume zu sorgen. Das neue Gesetz teilt diese Aufgaben – ebenfalls für den Fall, wenn die Parteien das vertraglich nicht regeln – zwischen Mieter und Vermieter in der Weise auf, dass die mit Instandhaltung und Erneuerung zusammenhängenden Kosten vom Mieter und die mit dem Ersatz und Austausch zusammenhängenden Kosten vom Vermieter zu tragen sind. Neu bei dieser Bestimmung ist auch, dass bei der Festlegung des Mietzinses gemäß dem alten Gesetz in jedem Fall zu berücksichtigen war, dass die obigen Leistungen zu Lasten des Mieters gingen, während dieser Umstand im Sinne der Neuregelungen nicht mehr beachtet werden soll, d.h. der Mietzins wird dadurch nicht beeinflusst, ob der Mieter oder der Vermieter die Renovierungs-, Instandhaltungsleistungen usw. erbringt. Diese Bestimmungen gelten aber nur für die nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes abgeschlossenen Verträge, auf die beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits bestehenden Verträge sind die alten Regelungen anzuwenden.

4.Unberechtigte Nutzung

Im Fall einer unberechtigter Nutzung (zB. wenn der Mieter das Mietobjekt trotz Auflösung des Mietverhältnisses nicht räumt, sondern weiter nutzt) hat der unberechtigte Benutzer in der gleichen Höhe wie der Mietzins Nutzungsentgelt zu zahlen. Nach dem alten Gesetz konnte das Nutzungsentgelt zuerst nach Ablauf des sechsten Monats seit Beginn der unberechtigten Nutzung, infolge der Gesetzesänderung kann aber das Nutzungsentgelt bereits nach Ablauf des zweiten Monats seit Beginn der unberechtigten Nutzung erhöht werden.

5. Auflösung des unbefristeten Vertrages

Die Gesetzesänderung hat die Regeln der Kündigung eines unbefristeten Vertrags eindeutig gemacht. Wenn die Parteien nicht anders vereinbaren, kann der Vermieter dementsprechend den Mietvertrag auch ohne Bestehen der im Gesetz vorgesehenen Gründe für fristlose Kündigung und ohne Anbieten eines Ersatzobjektes kündigen, die Kündigungszeit darf jedoch nicht kürzer, als ein Jahr sein. Neu bei dieser Bestimmung ist, dass das Gesetz nunmehr ganz eindeutig festgelegt, dass die Parteien durch Vereinbarung von der einjährigen Kündigungsfrist abweichen können, also sie können in ihrem Vertrag eine kürzere Kündigungsfrist bestimmen. Das war auch früher so, diese Möglichkeit konnte jedoch nicht vom Gesetz, sondern nur von einer Entscheidung des Verfassungsgerichts abgeleitet werden. 

6. Untervermietung

Das Gesetz erfordert die Schriftform auch bei Untervermietung der Räume, auch der Untermietvertrag muss daher schriftlich beurkundet werden. 

7. Ruhen des Mietverhältnisses

Das neue Mietgesetz hebt ausdrücklich hervor, dass die Parteien eines Raummietvertrages über ihre Rechte und Pflichte für den Fall des Ruhen des Mietverhältnisses frei vereinbaren können, das heißt, von den diesbezüglichen Bestimmungen des Gesetzes abweichen dürfen. 

III. Immobilienvermittlung, Immobilienbewertung und Vermittlung

Das neue Gesetz beinhaltet Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Ausübung der Immobilienmakler-, Immobilienbewertungs- und -vermittlungstätigkeit. Die oben genannten Tätigkeiten (deren genaue Definitionen im Gesetz enthalten sind) dürfen gewerbsmäßig nur durch Handelsgesellschaften ausgeübt werden, die mindestens einen persönlich mitwirkenden Gesellschafter oder einen Angestellten haben, der über die entsprechende – im Gesetz vorgeschriebene – berufliche Qualifikation verfügt. 

Trotz entsprechender beruflicher Qualifikation dürfen die obigen Tätigkeiten von Personen nicht ausgeübt werden, die nach ihren Führungszeugnissen vorbestraft sind, durch rechtskräftiges Gerichtsurteil unter Berufsverbot stehen, ihre Steuer- und Abgabenschulden im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit nicht ausgeglichen haben, bzw. diejenigen, die gemäß Gesetz über die Handelsgesellschaften keine leitende Amtsträger einer Gesellschaft sein dürfen. 

Dem Stadtdirektor des jeweiligen Komitatssitzes obliegt das Namensverzeichnis der Immobilienmakler, Immobilienwertgutachter und –vermittler zu führen, die ihre Berufsbefähigung sowie das Führungszeugnis und die steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung dem Stadtdirektor nach dem Erwerb des Befähigungszeugnisses innerhalb von 30 Tagen vorzulegen haben.  Dem Handelsregister unterliegende Organisationen müssen dem zuständigen Handelsgericht die obigen Dokumente einreichen. 

Diese Bestimmungen treten am 1. September 2006 in Kraft.

